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S A T Z U N G

des Angler-Vereins „Aufschnitt“

Heiligensee e.V.

§ 1 Name

(1) Der Verein führt den Namen Angler-Verein „Aufschnitt“ Heiligensee e.V.

Er ist Nachfolger des im Jahre 1926 gegründeten und im Jahre 1945 aufgelösten Vereins gleichen Namens. Sein Sitz ist Berlin-Heiligensee. Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer 3573 Nz eingetragen. 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Gerichtsstand ist Berlin-Wedding.

§ 2 Zweck und Ziel des Vereins

(1) Der Verein hat ausschließlich gemeinnützige Zwecke, er bezweckt:

a) Pflege des reinen sportlichen Gedankens,

b) Wahrnehmung der anglerischen Interessen,

c) Pachtung von Gewässern, ihre Hege und ihre Pflege,

d) Heranbildung einer angelsportlich begeisterten Jugend,

e) Pachtung oder Kauf von Gelände zu angelsportlichen Zwecken,

f) Ausbildung im Gebrauch der Flug- und Spinnangel zum Zwecke der Turnierreife und

g) Beschaffung von Angelerlaubnisscheinen.

(2)  Politische oder religiöse Bestrebungen werden im Verein nicht geduldet.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Mitglied kann jeder Bürger werden, der im    

     Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist und diese Satzung anerkennt. Aus 

     anderen Vereinen ausgeschlossene Mitglieder dürfen nicht aufgenommen 

     werden.

     Für noch nicht volljährige ist die schriftliche Genehmigung des   Erziehungs-

     berechtigten oder Vormundes erforderlich. Bis zum 18. Lebensjahr gehört

     dann das Mitglied der Jugendgruppe an. Jugendliche sind weder stimm-

     berechtigt noch wählbar.

     Bewerbungen sind schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Bewerber

     wird dazu eingeladen, sich vorzustellen. Über die vorläufige Aufnahme

     entscheidet der Vorstand. Jeder Anwärter hat ein Probejahr zu absol-

     vieren. Dieses kann auf Wunsch der Mitglieder in Sonderfällen um ein

     weiteres Jahr verlängert werden. Die Mitglieder entscheiden durch Ab-

     stimmung über die endgültige Aufnahme des Bewerbers.

(2) Zum Ehrenmitglied kann auf Vorschlag des Vorstandes und Zustimmung der 

Mitgliederversammlung ernannt werden, wer sind besondere Verdienste erworben hat. Ehrenmitglieder besitzen volles Stimmrecht und sind auch wählbar. Von einer Beitragspflicht sind Ehrenmitglieder befreit. Auf Ehrenmitglieder trifft auch der § 3 Abs. 4 mit Ausnahme des Satzes über rückständige Beiträge zu.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, Ausschluß oder Tod. Ein 

Austritt aus dem Verein kann nur zum Ende des Kalendermonats unter Einhaltung einer monatlichen Kündigungsfrist erfolgen. 

Den Austritt hat das Mitglied schriftlich an den 1. Vorsitzenden zu richten. Die Beiträge sind von dem ausscheidenden Mitglied bis zum Ende seiner Mitgliedschaft zu entrichten.

(4) Schädigt ein Mitglied das Ansehen des Vereins oder verstößt es gegen die

Vereinssatzung, bleibt es mit seinen Beiträgen in Verzug ohne ein Stundungsgesuch eingereicht zu haben, und fehlt es trotz schriftlicher Aufforderung an drei aufeinanderfolgenden Mitgliederversammlungen unentschuldigt, so kann nach Mahnung auf Beschluß des Vereinsvorstandes der Ausschluß aus dem Verein erfolgen. Der Ausschluß eines Mitgliedes muß dem Betreffenden innerhalb von acht Tagen schriftlich mitgeteilt werden. Hiergegen steht dem Ausgeschlossenen innerhalb von zwei Wochen der Einspruch bei der Beschwerdekommission zu.

§ 4 Beiträge

(1) Um die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen notwendigen 

Ausgaben bestreiten zu können, erhebt der Verein von jedem Mitglied eine einmalige Aufnahmegebühr und einen Monatsbeitrag, deren Höhe jeweils für ein Jahr auf der Jahreshauptversammlung festgesetzt wird. 

Die Beitragspflicht beginnt mit dem Anfang des Monats, in dem die Aufnahme vollzogen wurde.

(2) Der Monatsbeitrag ist jährlich im Voraus zu entrichten und wird gegen

Quittung des Kassierers in der Mitgliederkartei entgegengenommen.

Bei Zahlungsunfähigkeit ist dem Vereinsvorstand ein schriftliches Stundungsgesuch einzureichen.

(3) Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet

werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

      Sämtliche Einrichtungen und Gegenstände des Vereins stehen allen 

      Mitgliedern zur Benutzung zur Verfügung, sofern diese Satzung oder 

      besondere Beschlüsse nicht Vorbehalte oder Einschränkungen macht.

      Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein nach besten Kräften zu fördern, 

      sich an den gemeinsamen Arbeiten zu beteiligen, die Heim- und Platz-

      ordnung und alle gefaßten Beschlüsse zu beachten und ihren Sport im 

      Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen auszuüben.

§ 6 Vereinsorgane

(1) Die Vereinsorgane sind:

a) die monatlich stattfindende Mitgliederversammlung,

b) die ordentliche Generalversammlung,

c) der Vereinsvorstand,

d) die Vereinskommissionen.

(1a) Die Mitgliederversammlungen finden für alle Mitglieder einmal im Monat 

       (nach Bedarf) statt. Die Einberufung erfolgt durch Bekanntgabe im Nach-

       richtenblatt des Vereins unter Bekanntgabe der Tagesordnung.

(1b) Die ordentliche Generalversammlung ist die oberste Körperschaft des 

       Vereins. Sie findet jeweils im Januar statt. Der Termin muß den Mit-

       gliedern mindestens vier Wochen vorher, unter Angabe der Tagesordnung,

       schriftlich bekannt gegeben werden. Anträge zur ordentlichen General-

       versammlung und Anträge auf Satzungsänderung müssen von den Mitglie-

       dern vier Wochen vorher dem Vereinsvorstand schriftlich zugegangen

       sein. Alle Anträge auf Satzungsänderung gelten als angenommen, wenn

       dreiviertel der erschienenen, stimmberechtigten Mitglieder dafür stimmen.

       (§ 33 BGB)

       Über Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, kann weder ver-

       handelt noch abgestimmt werden. Alle Beschlüsse sind für die Mitglieder

       bindend. Sie werden im Protokoll beurkundet und in der nächsten Ver-

       sammlung zur Genehmigung vorgelesen und vom Versammlungsleiter

       und dem Schriftführer abgezeichnet.

       Stimmberechtigt sind nur Mitglieder, die ihre Beiträge bis einschließ-

       lich des der ordentlichen Generalversammlung vorangegangenen Monats

       entrichtet haben, sofern nicht ein schriftlicher Stundungsantrag gemäß 

       § 4 Abs. 2 der Satzung vorliegt, sowie sämtliche Ehrenmitglieder. 

       In der ordentlichen Generalversammlung werden die Tätigkeitsberichte

       des Vereinsvorstandes und der Vereinskommissionen abgegeben.

       Außerdem werden die Richtlinien für die künftige Vereinsarbeit und der

       Haushaltsplan für das neue Geschäftsjahr festgelegt. 

       Nach Berichterstattung der Kassenprüfer erfolgt die Entlastung des Vereins-

       vorstandes. Der gesamte Vorstand legt dann seine Ämter nieder. Das älteste 

       Mitglied des Vereins oder ein Ehrenmitglied übernimmt sodann den Vorsitz

       und leitet die Wahl des 1. Vorsitzenden. Eine Wiederwahl bisheriger Vor-

       stands- und Kommissionsmitglieder ist zulässig. Ist die Wahl des 1. Vor-

       sitzenden erfolgt, so kann derselbe alle weiteren Wahlen durchführen.

       Falls es die Mitglieder einstimmig wünschen, kann die Wahl durch

       Zuruf erfolgen.

       Eine außerordentliche Generalversammlung muß vom Vereinsvorstand

       einberufen werden, wenn dieses vom einem Drittel aller Mitglieder gefor-

       dert wird. Eine Einladung dazu muß mindestens vier Wochen vorher schrift-

       lich unter Angabe der Tagesordnung an die Mitglieder ergangen sein. Alle

       Anträge die auf einer außerordentlichen Generalversammlung behandelt

       werden sollen, müssen mindestens vier Wochen vorher dem Vereinsvor-

       stand schriftlich zugegangen sein.

(1c) Der Vereinsvorstand, gemäß § 26 BGB, besteht aus dem 1. und dem 2. Vor-

       sitzenden. Jeder von ihnen ist alleinvertretungsberechtigt. 

       Zum erweiterten Vorstand gehören außerdem der Schriftführer, 

       der Kassierer, der Sportwart, der Jugendwart oder deren Stellvertreter.

       Vereinsvorstand, erweiterter Vorstand und die Ausschüsse werden in der

       Jahreshauptversammlung (Generalversammlung) für die Dauer von

       zwei Jahren gewählt. 

       Der 1. Vorsitzende leitet alle Sitzungen, in seiner Abwesenheit wird

       die Sitzung von seinem Vertreter geleitet.

       Die Nachwahl ausgeschiedener Mitglieder des erweiterten Vorstandes

       kann in jeder Mitgliederversammlung vorgenommen werden.

(1d) Die Vereinskommissionen setzen sich zusammen aus:

a) der Prüfkommission, bestehend aus zwei Kassenprüfern und einem Ersatz,

die halbjährlich die Kassengeschäfte zu überprüfen und den Vereinsvor-

stand davon in Kenntnis zu setzen hat. Festgestellte oder vermutete Unregelmäßigkeiten sind dem Vereinsvorstand unverzüglich zu melden.

b) der Beschwerdekommission, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, 

die gemäß § 3 Abs. 4 dieser Satzung sämtliche Beschwerden sachlich und gerecht ohne Ansehen der Person zu prüfen und zu entscheiden hat. Mitglieder der Beschwerdekommission dürfen nicht dem Vorstand (§ 26 BGB) angehören.

§ 7  Auflösung des Vereins

(1) Eine Auflösung des Vereins kann nur im Sinne des § 41 BGB durch den 

Beschluß der Mitgliederversammlung geschehen. Zu dem Beschluß ist eine Mehrheit von dreiviertel der erschienenen Mitglieder erforderlich.

(2) Nach beschlossener Auflösung wählt die Versammlung mit einfacher 

Stimmenmehrheit drei Mitglieder als Liquidatoren, welche die vermögensrechtliche Abwicklung vorzunehmen haben. Das nach Abdeckung aller Verbindlichkeiten verbleibende Restvermögen fällt einer von der Mitgliederversammlung bestimmten, steuerlichen als gemeinnützig anerkannten Körperschaft zu. Eine Verteilung des Restvermögens an die Mitglieder ist unzulässig.

§ 8  Inkraftreten

       Diese Satzung tritt mit Eintragung in Kraft.

